
 
 

exceet Card Einkaufsbedingungen 

 

1. Anwendungsbereich 

1.1. Diese Einkaufsbedingungen („AGB“) gelten ergänzend zu den zwischen Ihnen und uns 

(„Vertragspartner“) getroffenen Vereinbarungen bzgl. einer Lieferung. „Lieferung“ im Sinne 
dieser AGB versteht sich als alle von dem Auftragnehmer („Sie“) an die exceet Card AG („uns“/ 
„wir“) zu leistenden Lieferungen und sonstige Leistungen (bspw. Dienstleistungen). 

1.2. Vorbehaltlich Punkt 1.1. erfolgen Lieferungen an uns ausschließlich aufgrund der vorliegenden 

AGB. Diese gelten auch für alle künftigen Geschäfte, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich 

einbezogen werden. Geschäfts- bzw. Lieferbedingungen von Ihnen werden nicht Vertragsinhalt, 

auch wenn Sie bei Annahme eines Angebots von uns auf solche hinweisen und/oder deren 

Anerkennung voraussetzen. Auch wenn wir auf ein Schreiben Bezug nehmen, das 

Geschäftsbedingungen von Ihnen oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin 

kein Einverständnis mit der Geltung solcher Geschäftsbedingungen. Unsere AGB gelten auch 

dann, wenn wir in Kenntnis Ihrer entgegenstehenden oder von diesen AGB abweichenden 

Bedingungen die Lieferung vorbehaltlos annehmen und/oder bezahlen. 

2. Vertragsgegenstand 

2.1.  Sie unterbreiten ein Angebot an Hand der von uns zur Verfügung gestellten Informationen und auf 

Grundlage Ihrer Fachkenntnis. Ausarbeitung und Abgabe eines Angebotes durch Sie ist für uns 

kostenlos und unverbindlich. Sie haben sich vor Ausarbeitung über alle Leistungen und sonstigen 

Umstände, die in Zusammenhang mit der Lieferung stehen, zu informieren und etwaige 

Unklarheiten vorab aufzuklären. Folgen unzureichender Information gehen zu Ihren Lasten. 

2.2. Die Auftragserteilung erfolgt durch ausdrückliche Annahmeerklärung mindestens in Textform von 

uns. Änderungen, Einschränkungen und Ergänzungen des Auftrags durch Sie sind nur dann 

verbindlich, wenn sie von uns mindestens in Textform bestätigt worden sind.  

2.3. Lieferungen müssen den anerkannten Regeln der Technik, den einschlägigen 

Sicherheitsvorschriften sowie den allgemeinen wie auch den vereinbarten technischen und 

rechtlichen Anforderungen genügen, insbesondere nach konkretem Verwendungszweck dem 

entsprechenden üblichen Marktstandard und der vorauszusetzenden Beschaffenheit (z.B. PCI 

DSS).  

2.4. Eine Unterbeauftragung oder andere Weitervergabe von Aufträgen zur Erbringung einer Lieferung 

an Dritte, ist ohne ausdrückliche Einwilligung, mindestens in Textform, von uns unzulässig und 

berechtigt uns ganz oder teilweise von einem Auftrag zurückzutreten. Weitere Ansprüche von uns 

bleiben unberührt. 

3. Preise 

3.1. Soweit nicht ausdrücklich anderweitig vereinbart, sind die vereinbarten Preise Festpreise und 

verstehen sich exklusive gesetzlich anfallender Umsatz- und sonstiger Verkehrssteuern aber 

inklusive etwaiger von uns abzuführender Quellensteuern.  



 

3.2. Soweit wir per Gesetz verpflichtet sind, Quellensteuer abzuführen und Abzüge oder Einbehalt der 

Steuer von Ihren Bruttopreisen zu machen, werden wir Ihnen dies mitteilen, die Steuer an die 

zuständige Steuerbehörde zahlen und Ihnen die entsprechende Rechnung innerhalb des 

vereinbarten Zahlungsziels zahlen und zwar abzüglich des erforderlichen Abzugs oder Einbehalts 

der Steuer - es sei denn, uns wird vorab eine gültige, von der zuständigen Steuerbehörde 

genehmigte Steuerbefreiungsbescheinigung zur Verfügung gestellt. Wir werden Ihnen einen 

schriftlichen Nachweis über die abgeführte Steuer zur Verfügung stellen sowie Ihren Mitarbeitern 

gegen angemessene Kostenerstattung eine solche Unterstützung bieten, die angefordert wird und 

verhältnismäßig ist, um einen solchen Betrag zurück zu erhalten. Sollte ein 

Doppelbesteuerungsabkommen Anwendung finden, das zu einem reduzierten Quellensteuersatz 

führt, werden wir nur einen solchen reduzierten Betrag abführen. 

3.3. Die vereinbarten Preise verstehen sich außerdem inklusive etwaiger Montage(-leistungen), 

Verpackung, sonstiger Nebenleistungen, des Transports, Zoll, Versicherungen, Gebühren für 

erforderliche Abnahmen, Genehmigungen sowie Inbetriebnahmen. 

3.4. Sofern die Vertragspartner ausdrücklich Preise ab Werk oder ab Versandlager vereinbart haben, 

gilt der kostengünstigste zweckmäßige Versand als zwischen den Vertragspartnern vereinbart. 

Etwaige Mehrkosten gehen zu Ihren Lasten. 

3.5. Sofern die Vertragspartner nicht ausdrücklich für einzelne Leistungen Vergütungsabreden 

vereinbart haben, gelten die marktüblichen Preise. 

4. Lieferung 

4.1. Sofern nicht zwischen uns und Ihnen ausdrücklich anderweitig vereinbart, gilt als vertragsgemäße 

Lieferung folgendes als vereinbart: 

4.2. Die Lieferung aller vereinbarten Teile sowie etwaiger Montage, erfolgt Frei Haus („DPU-Delivered 

At Place Unloaded“) zum vereinbarten Liefertermin. Es gelten die INCO Terms 2020. 

4.2.1. Die Lieferung erfolgt an unsere Empfangsstelle an der vereinbarten Lieferadresse. 

4.2.2. Sie bringen vor Ausführung der Lieferung alle Nachweise (z.B.: Ursprungszeugnisse) bei, die 

zur Erlangung von Zoll- oder anderen Befreiungen oder Vergünstigungen sowie der 

Zollabfertigung und damit verbundener Abläufe erforderlich sind. Sie teilen weiter mit, welche 

Bauteile, Baugruppen, Geräte, Softwarekomponenten, Einrichtungen usw., Ausfuhr- bzw. 

Wiederausfuhrbeschränkungen nach den außenwirtschaftlichen Bestimmungen der 

Bundesrepublik Deutschland oder den "US-Export-Regulations" unterliegen. Diese 

Mitteilungspflicht ist wesentliche Vertragspflicht. 

4.2.3. Soweit zwischen den Vertragspartnern vereinbart wurde, dass Materialteste, Prüfprotokolle, 

Qualitätsdokumente oder andere Unterlagen von Ihnen zur Verfügung gestellt werden 

müssen, sind diese Bestandteil der Lieferung. 

4.3. Jede Lieferung ist mit den vereinbarten Angaben (insbesondere mit den Gewichtsangaben) und 

sonstigen Kennzeichnungen zu versehen. Wir sind berechtigt bei fehlenden Angaben auf der 

Lieferung eine pauschalierte Aufwandsentschädigung von 20 Euro pro fehlerhaftem oder 

unvollständigem Dokument in Abzug zu bringen.  

4.1. Jeder Lieferung muss ein ordnungsgemäßer Lieferschein beiliegen. 

4.2. Wir können mit Verpackungen nach eigenem Ermessen verfahren (einschließlich einer 

Wiederverwendung, Rückgabe, Vernichtung etc.). 

  



 

5. Liefertermin 

5.1. Zwischen den Vertragspartnern vereinbarte Liefertermine sind bindend und unbedingt einzuhalten. 

Soweit die Vertragspartner nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart haben, ist die Lieferung 

ein Fixgeschäft.  

5.2. Sofern nicht ausdrücklich zwischen den Vertragspartnern anderweitig vereinbart, ist der Eingang 

der Lieferung, die keiner Abnahme bedürfen, an der vereinbarten Empfangsstelle maßgebend. 

5.3. Bei Lieferungen die eine Abnahme erfordern, sind Sie verpflichtet uns die Abnahmereife 

mitzuteilen. Sofern die Lieferung abnahmereif ist, werden wir die Lieferung innerhalb von 5 

Werktagen (als Werktage gelten Montag – Freitag, ausgenommen bayrische Feiertage) nach 

Eingang der Mitteilung der Abnahmereife abnehmen, sofern tatsächliche Abnahmereife vorliegt. 

Die Abnahme durch uns gilt als maßgeblicher Lieferzeitpunkt. 

5.4. Die Abnahmefiktion gemäß § 640 II Satz 1 BGB wurde von den Vertragspartnern ausdrücklich 

ausgeschlossen. 

5.4.1. Jegliche möglichen Verspätungen einer Lieferung, gleich aus welchem Grund, sind uns 

unverzüglich durch Sie mitzuteilen. Wir unterliegen selbst sehr strengen Lieferterminen und 

sind für die Einhaltung dieser Lieferfristen auf die termingerechte Belieferung durch Sie 

angewiesen. Sofern nichts Anderweitiges zwischen den Vertragspartnern ausdrücklich 

vereinbart wurde, können wir im Fall von Verzögerungen eine neue Frist zu Lieferung 

verbindlich setzen.  

5.5. Bei Lieferverzug, den der Sie zu vertreten haben, haben Sie eine angemessene, von uns nach 

billigem Ermessen zu bestimmende Vertragsstrafe zu zahlen, deren Angemessenheit im Streitfalle 

durch das zuständige Gericht überprüft wird. Die Geltendmachung von Schadensersatz unter 

Anrechnung der Vertragsstrafe bleibt unberührt. 

5.6. Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, sind Sie nicht zur Teillieferung bzw. Teilleistung 

berechtigt. Eine vorbehaltlose Annahme durch uns stellt keinen Verzicht auf Rechte dar. 

5.7. Wir prüfen jede vertragsgemäße Lieferung unmittelbar nach der Annahme durch eine strukturierte 

Überprüfung auf Korrektheit und Mangelfreiheit der Lieferung. Eine etwaige Rügeverpflichtung 

gemäß § 377 HGB durch uns beschränkt sich auf Mängel, die wir im Rahmen dieser 

Wareneingangskontrolle aufdecken. Alle Mängel die sich zu einem späteren Zeitpunkt zeigen, 

werden wir Ihnen innerhalb von 14 Tagen nach Entdeckung mitteilen. 

5.8. Wir haben das Recht eine nicht ordnungsgemäße Lieferung an der Empfangsstelle 

zurückzuweisen. Sie übernehmen sämtliche Mehrkosten, die aufgrund einer solchen 

Zurückweisung entstehen. 

6. Zahlungsbedingungen 

6.1. Sämtliche Zahlungen erfolgen, sofern nicht ausdrücklich abweichend zwischen den 

Vertragspartnern vereinbart, innerhalb von 14 Tage (abzgl. 3 % Skonto) oder spätestens innerhalb 

von 30 Tagen ohne Abzüge. 

6.1.1. Ein Skontoabzug ist auch bei Aufrechnung oder Einbehalt aufgrund von Mängeln zulässig. 

6.1.2. Zahlungen erfolgen per Überweisung, soweit nicht anders vereinbart, und stellen keinerlei 

Anerkennung einer Lieferung als mangelfrei durch uns dar. 

6.1.3. Rechnungen müssen (i) allen handels- und steuerrechtlichen Vorgaben genügen und (ii) die 

von uns angegebenen Bestellkennzeichen sowie Nummern der einzelnen Positionen 

enthalten. Wir können die Übersendung in elektronischer Form und per E-Mail verlangen. 



 

6.2. Die Zahlungsfrist beginnt, sobald die Lieferung vollständig und mangelfrei erbracht ist und eine 

ordnungsgemäße Rechnung eingegangen ist. Soweit Sie Materialteste, Prüfprotokolle, 

Qualitätsdokumente oder andere Unterlagen zur Verfügung zu stellen haben, setzt die 

Vollständigkeit der Lieferung und Leistung auch den Eingang dieser Unterlagen voraus.  

6.3. Ihnen steht ein Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt 

oder unbestritten oder anerkannt sind oder in einem engen gegenseitigen Verhältnis zu Forderung 

von uns stehen. Ein Zurückbehaltungsrecht besteht nur, wenn und soweit ein Gegenanspruch auf 

dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

7. Gewährleistung 

7.1. Vorbehaltlich ausdrücklicher anderweitiger Vereinbarung, gilt das gesetzliche 

Gewährleistungsrecht. 

7.2. In dringenden Mängelfällen, wenn Sie nicht rechtzeitig Abhilfe leisten können oder wollen, haben 

wir ausnahmsweise das Recht zur Selbstvornahme der Mängelbeseitigung ohne eine Fristsetzung 

gegenüber Ihnen.  

7.3. Sie stellen uns von allen Produkthaftungsansprüchen Dritter frei.  

7.4. Sie stellen uns auf erstes Anfordern von jeglichen Ansprüchen Dritter aufgrund der 

bestimmungsgemäßen Verwendung der Lieferung frei. 

7.5. Sofern wir Ihnen Informationen, Daten oder andere Unterlagen zum Zwecke der Lieferung zur 

Verfügung stellen, stellen wir Sie hinsichtlich etwaiger Ansprüche Dritter aufgrund der 

bestimmungsgemäßen Verwendung der Informationen, Daten oder Unterlagen frei.  

8. Eigentumsvorbehalt 

8.1. Sofern die Vertragspartner einen Eigentumsvorbehalt für Sie vereinbart haben, erlischt dieser 

Eigentumsvorbehalt im Zweifel mit der Bezahlung des vereinbarten Preises durch uns. 

8.2. Sofern wir nicht ausdrücklich etwas anderes mit Ihnen vereinbart haben, sind wir zur 

Weiterveräußerung und Weiterverarbeitung der Lieferung berechtigt. 

9. Geheimhaltung und Sicherheitsmaßnahmen 

9.1. Ausdrücklich als „Geheim“ und/oder “Geschäftsgeheimnis“ gekennzeichnete Dokumente, 
Unterlagen oder Daten sind streng vertraulich zu handhaben. 

9.2. Die Vertragspartner verpflichten sich, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sowie sonstige 

vertrauliche Informationen aus der Geschäftsbeziehung und aus dem Bereich des jeweils anderen 

Vertragspartners Dritten nicht ohne vorherige Einwilligung desjenigen (zumindest in Textform) 

zugänglich zu machen, der diese offengelegt hat. Der empfangende Vertragspartner muss alle 

notwendigen und zumutbaren technischen und organisatorischen Maßnahmen ergreifen, um 

seiner Geheimnisschutzverpflichtung nach diesem Vertrag und dem Gesetz nachzukommen. Die 

Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse des offenlegenden Vertragspartners sind im Übrigen nur 

denjenigen Mitarbeitern des empfangenden Vertragspartners zugänglich zu machen, die diese 

Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse zur Erreichung des Vertragszwecks benötigen und die zuvor 

im arbeitsrechtlich zulässigen Maße auf die Einhaltung der Geheimhaltung nach diesen Vorgaben 

verpflichtet wurden. Die Geheimhaltungsverpflichtungen nach Ziff. 8.1 und 8.2 gelten auch nach 

Beendigung des Vertragsverhältnisses. 

9.3. Presseerklärungen, Auskünfte und Ähnliches, in denen ein Vertragspartner auf den anderen 

Bezug nimmt, sind nur nach vorheriger Abstimmung per Textform (E-Mail, Telefax, Brief) zulässig. 

  



 

10. Rechteeinräumung 

10.1. Sie übertragen uns mit ihrer Entstehung alle Recht an für uns erstellten und gelieferten Designs 

und Software. Soweit diese Rechte nicht übertragbar sind sowie bezüglich aller übrigen 

urheberrechtlich oder sonst gesetzlich geschützten Werken aus der Durchführung der Lieferung 

und zur Verfügung gestellten Materialien räumen Sie uns mit Entstehung die ausschließlichen 

Nutzungs- und Verwertungsrechte zeitlich, inhaltlich und räumlich unbeschränkt und 

unwiderruflich ein, soweit diese für die bestimmungsgemäße Benutzung, Weiterverarbeitung 

sowie Veräußerung benötigt werden. Die Nutzungs- und Verwertungsrechte beinhalten 

insbesondere die Rechte zur vollständigen oder teilweisen, dauerhaften oder vorübergehenden 

Veröffentlichung oder Vervielfältigung sowie zur Verbreitung, einschließlich des Rechts zur 

Vermietung und zur Leihe, gleich ob die Verbreitung in körperlicher oder körperloser Form erfolgt, 

und zur sonstigen Weitergabe an Dritte z. B. für evtl. Folgeaufträge, zur öffentlichen Wiedergabe 

und Zugänglichmachung sowie zur Bearbeitung oder Umgestaltung und zur Unterlizenzierung. 

Umfasst von der Rechtseinräumung an uns sind Nutzungsrechte für sämtliche bekannten 

Nutzungsarten sowie auch Nutzungsarten, die bei Vertragsschluss noch nicht bekannt sind. 

10.2. Wurde im Rahmen der Vertragsdurchführung durch Sie eine Software erstellt oder bearbeitet, so 

steht uns auch der Source-Code einschließlich aussagekräftiger und nachvollziehbarer 

Dokumentation mit seiner Erstellung zu und ist jederzeit auf Anforderung an uns herauszugeben. 

10.3. Sie werden im Hinblick auf die beteiligten Mitarbeiter und mit Rücksicht auf das 

Arbeitnehmererfindungsgesetz in geeigneter Form sicherstellen, dass sowohl Diensterfindungen 

als auch freie Erfindungen unverzüglich auf uns übergehen. 

10.4. Mit Zahlung der geschuldeten Vergütung gemäß diesem Vertrag sind alle Ansprüche von Ihnen 

für die Einräumung der Rechte gemäß dieser Ziff. 5 abgegolten. Dies gilt auch für die 

Rechtseinräumung an unbekannten Nutzungsarten, es sei denn, dies ist für Sie unter 

Berücksichtigung der Erträge und Vorteile aus der neuen Nutzungsart nicht zumutbar. 

10.5. Beinhalten die Lieferungen Leistungen, die nicht im Rahmen der Durchführung der Lieferung 

selbst entstanden sind (z.B. Standardsoftware von Ihnen oder von Dritten), werden Sie uns 

hierüber zum frühestmöglichen Zeitpunkt, spätestens jedoch vor Annahme des Auftrages 

schriftlich in hervorgehobener Weise informieren. Sie räumen uns an solchen Leistungen 

Nutzungs- und Verwertungsrechte gemäß Ziff. 9.1 mit der Maßgabe ein, dass diese nicht 

ausschließlich und nur an verbundene Unternehmen unterlizenzierbar sind. 

11. Datenschutz 

Soweit erforderlich werden wir mit Ihnen zur Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen 

Datenschutzvorschriften alle hierfür notwendigen ergänzenden Vereinbarungen 

(z.B. Auftragsverarbeitungsvertrag, Joint Controllership Vereinbarung etc.) abschließen. 



 

12. Pflicht zur Haftpflichtversicherung 

Sie werden für Schäden die durch erbrachte oder bestellte aber verzögert oder nicht gelieferte 

Lieferungen oder Leistungen verursacht werden, auf Ihre Kosten eine ausreichende 

Haftpflichtversicherung abschließen. Zur Abdeckung der Produkthaftpflichtrisiken unterhalten Sie eine 

Betriebshaftpflichtversicherung einschließlich der Versicherung von Produktvermögensschäden 

(erweiterte Produkthaftpflichtversicherung für Personen- und Sachschäden, einschließlich 

Auslandsschäden und Rückrufkostendeckung). Die Höhe der Deckungssumme ist uns auf Verlangen 

nachzuweisen. Durch den Abschluss und Nachweis der Haftpflichtversicherung wird der Umfang Ihrer 

Haftung nicht eingeschränkt. 

13. Schlussbestimmungen 

13.1. Für alle Rechte, Pflichten und Ansprüche aus und im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis 

zwischen Ihnen und uns gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des 

UN-Kaufrechts. Bei Verbrauchern gilt in jedem Fall der von zwingenden Vorschriften oder 

Richterrecht ihres Aufenthaltslandes gewährte Schutz. 

13.2. Sind Allgemeine Geschäftsbedingungen oder sonstige Vertragsabreden ganz oder teilweise nicht 

Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Soweit 

die Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam sind, richtet sich der 

Inhalt des Vertrags nach den gesetzlichen Vorschriften. 

13.3. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist bei 

Verträgen mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-

rechtlichen Sondervermögen München. Dies gilt auch für Unternehmen mit Sitz in einem anderen 

Staat der Europäischen Union. Es bleibt uns aber überlassen, Rechte gegenüber Ihnen nach 

eigenem Ermessen auch an Ihrem Geschäftssitz und dort notfalls auch gerichtlich geltend zu 

machen. 

 
 


